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4.1.1 Allgemeine Anforderungen

Gefährdete Bereiche werden gemäss 
EN IEC 60079-10-1 in die Zonen 0, 1 und 2 für Gase 
und Dämpfe und gemäss EN IEC 6007910-2 in die 
Zonen 20, 21 und 22 für Stäube eingeteilt,  um die 
Auswahl geeigneter Ex-Geräte und die Auslegung 
geeigneter elektrischer Anlagen  zu erleichtern. 

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

4.1.1  Zonen und Geräteschutzniveau

Geräteschutzniveau (EPL)Zone

Ga0

Gb oder Ga1

Gc, Gb oder Ga2

Da20

Db oder Da21

Dc, Db oder Da22

9

10



6

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

4.1.2  Anforderungen an alle Ex-Geräte

Elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten 
Bereichen müssen zusätzlich den entsprechenden 
Anforderungen für elektrische Anlagen in nicht 
explosionsgefährdeten Bereichen entsprechen.

Ist ein zusätzlicher Schutz erforderlich, um andere 
Umweltbedingungen zu erfüllen, beispielsweise 
Schutz gegen das Eindringen von Wasser und 
Korrosionsbeständigkeit, so darf die angewandte 
Methode die Integrität der Ex-Geräte nicht 
beeinträchtigen.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY
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4.2.2  Besondere Bedingungen für die 
Verwendung

Das Symbol «X» wird verwendet, um die in der Ex-
Bescheinigung enthaltenen grundlegenden Anfor-
derungen an die Installation, Verwendung, Wartung 
und Reparatur der Ex-Geräte, die so genannten 
«Besonderen Bedingungen für die Verwendung», zu 
kennzeichnen. 

Die in der Bescheinigung aufgeführten «Besonderen 
Bedingungen für die Verwendung» müssen 
eingehalten werden.

Aufgabe der Planer!

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

4.2.3 Verwendung von Ex-Komponenten

Ex-Komponenten, wie beispielsweise Leergehäuse 
oder Klemmen, die nur über eine Ex-Komponenten-
Bescheinigung verfügen, gekennzeichnet mit dem 
Symbol «U», dürfen nicht im explosionsgefährdeten 
Bereich verwendet werden, es sei denn, sie sind als 
Teil einer Ex-Gerätebescheinigung zugelassen. 

Ex-Komponenten können verwendet werden, wenn sie 
als einfache Betriebsmittel bewertet und als Teil eines 
eigensicheren Stromkreises verwendet werden.
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5. Dokumentation
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5.1  Allgemeines

Die Installationen müssen mit den entsprechenden 
Bescheinigungen der Ex-Geräte, der vorliegenden 
Norm und allen Anforderungen an die Anlage 
übereinstimmen. Zum Nachweis der Einhaltung ist 
für jede Anlage ein Anlagendossier zu erstellen.

Das Anlagendossier ist während der gesamten 
Betriebsdauer der Anlage auf dem neuesten Stand zu 
halten. Das Dossier kann in Papierform oder in 
elektronischer Form vorliegen. 

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY
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5.2  Informationen zum Standort

• Dokumente für die Einteilung der explosions-
gefährdeten Bereiche einschliesslich der 
Temperaturklasse oder Zündtemperatur und der 
Gerätegruppe, soweit zutreffend;

• Zuordnung der Geräteschutzniveaus;

• alle identifizierten externen Einflüsse;

• Umgebungstemperaturbereiche, einschliesslich 
Sonneneinstrahlung;

• Nachweise der Kompetenz der Personen, welche die 
Projektierung, Auswahl, Installation der Geräte  und 
die Erstprüfung vorgenommen haben.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY
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5.3  Dokumentation – Ex-Geräte

• Betriebsanleitungen der Ex-Gerätehersteller
mit Angaben zum bestimmungsgemässen 
Gebrauch, für die Errichtung und die Erstprüfung, 
für den Unterhalt und die Reparatur, falls zutreffend;

• EU-Baumusterprüfbescheinigung bzw. 
Konformitätsaussage (Besondere Bedingungen für 
die Verwendung);

• EU-Konformitätserklärung;

• Nachweise für die Zusammenschaltung von 
eigensicheren Stromkreisen; und

• Erwärmungsnachweise, falls erforderlich.
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5.4  Dokumentation – Installation

• Betriebsanleitungen der Ex-Gerätehersteller

• Unterlagen über die Eignung der Ex-Geräte für den 
Bereich und die Umgebung, denen sie ausgesetzt 
sind, beispielsweise Temperaturbereiche, Schutzart, 
IP-Schutzart oder Korrosionsbeständigkeit

• Aufzeichnungen über die Auswahlkriterien für Kabel 
und Kabeleinführungssysteme zur Einhaltung der 
Anforderungen für die jeweilige Schutzart;

• Aufzeichnungen über die Erstinspektion; und

• Nachweise der Kompetenz der Elektroinstallateure.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

5.5  Kompetenz des Personals

Die Projektierung der Installation, die Auswahl der Ex-
Geräte und des Installationszubehörs, die Installation 
und die Erstinspektion, die in diesem Dokument 
behandelt werden, dürfen nur von Personen 
durchgeführt werden, die in den verschiedenen 
Schutzarten und Installationsverfahren, den 
einschlägigen Vorschriften und Normen sowie den 
allgemeinen Grundsätzen der Zoneneinteilung 
unterwiesen wurden. 

Die Befähigung der Person(en) muss für die Art der 
durchzuführenden Arbeiten relevant sein.
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Frage?

In welchen zeitlichen Abständen müssen sich 
Mitarbeitende (Planer, Installateure und 
Kontrolleure/Inspektoren), welche für Anwendungen 
in explosionsgefährdeten Bereichen arbeiten, 
schulen?

Das Personal muss sich ständig in geeigneter Weise 
weiterbilden oder schulen.

Gemäss Eidg. Strominspektorat: 1 Tag pro Jahr!

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY
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6. Projektierung

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

6.2.6  Schutz-Potentialausgleichsleiter (1)

Der Querschnitt für den Schutz-Potentialausgleichs-
leiter beträgt für den Hauptanschluss mindestens 
6 mm² (basierend auf dem Leitwert von Kupfer) in 
Übereinstimmung mit EN 60364-5-54 und für die 
zusätzlichen Verbindungen mindestens 4 mm².

Bei den Verbindungen muss die mechanische Festig-
keit berücksichtigt werden, dies kann Querschnitte 
von 16 oder 25 mm² erfordern.
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6.2.6  Schutz-Potentialausgleichsleiter (2)

Die Verbindungen müssen folgende Anforderungen 
erfüllen:

• gegen Selbstlockern gesichert und

• gegen Korrosion geschützt sein.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY
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6.3 Elektrische Schutzmassnahmen

Elektrische Stromkreise und Geräte müssen gegen die 
gefährlichen Auswirkungen von Kurzschlüssen, 
Überlastungen und Erdschlüssen geschützt sein. 

Schutzeinrichtungen verhindern ein selbsttätiges 
Wiedereinschalten im Fehlerfall.

Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um den 
Betrieb von mehrphasigen Ex-Geräten (beispielsweise 
Elektroheizungen) zu verhindern, bei denen der 
Ausfall einer oder mehrerer Phasen zu einer 
Überhitzung führen kann.
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6.13.1 Maximale Verlustleistung von    
Abzweigdosen

Dies kann erreicht werden durch:

• die Hinweise des Herstellers bezüglich der 
zulässigen Anzahl der Klemmen, der Leitergrösse 
und des maximalen Stroms beachtet werden; oder

• Überprüfung, ob die berechnete Verlustleistung 
unter Verwendung der vom Hersteller angegebenen 
Parameter geringer ist als die maximal zulässige 
Nennverlustleistung.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

6.13.2  Maximale Anzahl Leiter
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6.13.2  Maximale Anzahl Leiter

Current Cross-section in [mm²] 

[A] 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 

6 102        
10 68 102       
16 23 45 84      
20 9 26 51 64     
25  12 28 24 52    
35   8 5 52 44   
50     10 44   
63      16   
80         

100         
max. 

number of 
terminals 

51 51 42 32 26 22   
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6.14.2.1 Kabel (eigensichere Stromkreise)

In eigensicheren Stromkreisen dürfen nur Kabel und 
Leitungen eingesetzt werden, die einer Prüfspannung 
von AC 500 Veff (DC 750 V) oder der doppelten 
Spannung des eigensicheren Stromkreises 
standhalten, je nachdem, welcher Wert grösser ist. 

Grundlage: Datenblatt des Herstellers!
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6.14.2.2 Elektrische Parameter von 
Kabeln

Die elektrischen Kennwerte (Cc und Lc) für alle 
verwendeten Kabel sind zu bestimmen nach:

• den vom Kabelhersteller angegebenen elektrischen 
Parametern;

• durch Messung eines Musters ermittelte elektrische 
Parameter;

• 200 pF/m und 1 µH/m, wenn die Verbindung aus 
zwei oder drei Adern eines konventionell aufge-
bauten Kabels (mit oder ohne Schirm) besteht.
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6.14.3.2 Beschreibendes Systemdokument

Der Planer muss ein beschreibendes System-
dokument erstellen, in dem die Ex-Geräte inklusive 
die einfachen Betriebsmittel und die elektrischen 
Parameter des Systems, einschliesslich derjenigen 
der Verbindungskabel, angegeben werden.

Hinweis

Oft muss auch ein Nachweis der Oberflächentemperatur 
beispielsweise eines Pt-100 Widerstandsfühler erstellt werden.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY
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6.14.6 Kennzeichnung von Kabeln und 
Leitungen

Kabel und Leitungen, die eigensichere Stromkreise 
enthalten, müssen gekennzeichnet sein, um sie als 
Bestandteil eines eigensicheren Stromkreises 
auszuweisen. Wenn Mäntel oder Umhüllungen durch 
eine Farbe gekennzeichnet sind, muss für Kabel und 
Leitungen, die eigensichere Stromkreise enthalten, die 
verwendete Farbe hellblau sein. 
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7. Auswahl der Geräte
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7.2 Sicherstellung der Konformität von
Ex-Geräten (EN IEC Normen)

Ex-Geräte und einfache Betriebsmittel, die auf den 
Reihen EN IEC 60079 beruhen, erfüllen die in diesem 
Dokument angegebenen Anforderungen an die in 
diesem Dokument festgelegten explosionsgefähr-
deten Bereiche für die Projektierung, Auswahl und 
Installation.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

7.2.3 Auswahl von gebrauchten oder
reparierten Ex-Geräten

Wenn es vorgesehen ist, dass gebrauchte oder 
reparierte Geräte in eine neue Anlage einzubauen 
sind, dann dürfen sie nur wiederverwendet werden, 
wenn:
• nachgewiesen werden kann, dass das Ex-Gerät nicht 

modifiziert worden ist und dass es sich in einem 
Zustand befindet, der dem Originalzertifikat entspricht;

• Veränderungen zu Gerätenormen keine zusätzlichen 
Sicherheitsmassnahmen erfordern; und

• die Normen für die Beurteilung dieses Produkts nicht in 
Widerspruch zu den Anforderungen dieses Dokuments 
stehen.
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7.3.1 Informationsanforderungen (1)

Für die Auswahl geeigneter Ex-Geräte für explosions-
gefährdete Bereiche sind folgende Informationen 
erforderlich:

• die Einteilung des explosionsgefährdeten Bereiches
einschliesslich Geräteschutzniveau (EPL);

• die Gas-, Dampf- oder Staubklassifizierung in Bezug auf 
die Gruppe oder Untergruppe der Ex-Geräte;

• Temperaturklasse oder Zündtemperatur des 
betreffenden Gases oder Dampfes;

• Mindestzündtemperatur der Staubwolke bzw. der 
Staubschicht;
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7.3.1 Informationsanforderungen (2)

• die beabsichtigte Verwendung des Ex-Geräts;
• die äussere Einflüsse;
• die Umgebungstemperatur.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

7.3.2 Externe Einflüsse

• Extrem tiefe oder hohe Umgebungstemperaturen;
• hohe Luftfeuchtigkeit;
• Wasser und Feuchtigkeit;
• Sonnenbestrahlung;
• korrosive Atmosphäre oder Kontakt mit 

Chemikalien;
• Vibrationen, mechanische Beanspruchungen, 

Reibung und Abrieb;
• Wind;
• Farbanstriche;
• Staub.

49

50



26

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

NormKZZündschutzartEPL

EN IEC60079-1d, dbDruckfeste Kapselung

Gb

EN 60079-2
p, 

pxb, 
pyb

Überdruckkapselung

EN 60079-5qSandkapselung

EN 60079-6o, obFlüssigkeitskapselung

EN IEC 60079-7e, ebErhöhte Sicherheit

7.3.7.2 Beziehung zwischen Geräteschutz-
niveau (EPL) und Zündschutzarten

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

NormKZZündschutzartEPL

EN 60079-11ibEigensicherheit

Gb

EN 60079-18mbVergusskapselung

EN IEC 60079-25Eigensichere Systeme

EN 60079-28
op is
op pr
op sh

Schutz von 
Einrichtungen und 
Übertragungssystemen 
mit optischer Strahlung

7.3.7.2 Beziehung zwischen Geräteschutz-
niveau (EPL) und Zündschutzarten
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NormKZZündschutzartEPL

EN 60079-1dcDruckfeste Kapselung

Gc

EN 60079-2pzcÜberdruckkapselung

EN 60079-6ocFlüssigkeitskapselung

EN 60079-7ecErhöhte Sicherheit

EN 60079-11icEigensicherheit

5.4 Beziehung zwischen Geräteschutz-
niveau (EPL) und Zündschutzarten

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

NormKZZündschutzartEPL

EN 60079-15nANicht-funkend

Gc

EN 60079-15nRSchwadenschutz

EN 60079-15nLBegrenzte Energie

EN 60079-15nCFunkende Geräte

EN 60079-18mcVergusskapselung

5.4 Beziehung zwischen Geräteschutz-
niveau (EPL) und Zündschutzarten
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7.3.8 Auswahl nach der Gerätegruppe

Zulässige Gerätegruppe
Erforderliche 

Gas/Dampf oder 
Staub Unterteilung

II, IIA, IIB oder IICIIA

II, IIB oder IICIIB

II, IICIIC

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

7.3.9 Auswahl nach der Temperaturklasse

Zulässige 
Temperaturklassen 

der Geräte

Zündtemperatur von 
Gasen und Dämpfen

Geforderte
Temperaturklasse

T1-T6> 450 CT1

T2-T6> 300 CT2

T3-T6> 200 CT3

T4-T6> 135 CT4

T5-T6> 100 CT5

T6> 85 CT6
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7.3.10 Auswahl nach der Umgebungs-
temperatur

Wenn in der Kennzeichnung des elektrischen 
Geräts kein Umgebungstemperaturbereich
angegeben ist, dann ist das Gerät nur für 
einen Einsatz im Temperaturbereich von 
–20 C bis 40 C vorgesehen.

Beispiel erweiterter 
Umgebungstemperaturbereich Tamb
–30 C ≤ Tamb ≤ 65 C

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

7.4 Auswahl der Kabel

Die Kabel müssen für die Betriebsbedingungen und 
die verwendeten Einführungsmethoden geeignet sein 
und so ausgewählt und verlegt werden, dass sie im 
Betrieb nicht beschädigt werden können.
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7.4 Auswahl der Kabel

Die Konstruktion des Kabels muss entweder 

• nominell kreisförmig und mit einer Kabeleinführung 
installiert sein, die gemäss Abschnitt 7.5 ausge-
wählt wird, um die IP-Schutzart des Ex-Geräts 
aufrechtzuerhalten; oder 

• nicht kreisförmige (flache) Kabel, die zusammen 
mit der spezifischen Kabeleinführung so ausge-
wählt werden, dass die IP-Schutzart des Ex-Geräts 
erhalten bleibt.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY
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Frage?

Bei Kabeln mit bis zu fünf Adern stellt sich die Frage, 
ob diese dennoch verwendet werden können, obwohl 
die NIN einen bestimmten Farbcode vorschreibt.
Ist hier eine Ausnahme möglich?

Ja

Kabel und Leitungen in Ex-Anlagen dürfen anstelle 
der Kabel nach HD 308 schwarze und nummerierte 
Einzeladern enthalten. Vorbeugung Verwechslungs-
gefahr mit der Eigensicherheit. 
Hinweis: Nähere Informationen folgen vom Eidg. Starkstrominspektorat, 
Definition der Ex-Anlagen.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

7.5.1 Auswahl der Kabeleinführungen

Glands, adapters and blanking 
element protection technique

Zündschutzart
Ex Gerät

Ex «t»Ex «n»Ex «e»Ex «d»

XEx «d»

XX (IP 54)Ex «e»

X XX
Group II

Ex «i» / Ex «nL»

X 
Group III

Ex «i»

Tabelle 15
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7.5.2 Adapter und Verschlusselemente
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indirekt direkt

7.5.6 Kabeleinführungen für die 
Zündschutzart «d»

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY
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7.5.6 Kabeleinführungen für die 
Zündschutzart «d»

Die Kabeleinführungen müssen einer der folgenden 
Anforderungen entsprechen:

a. vergossene Kabeleinführungen in Überein-
stimmung mit der EN 60079-1 und als Gerät 
bescheinigt; oder

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY
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b. Kabeleinführungen in Übereinstimmung mit der 
EN IEC 60079-1, als Gerät bescheinigt und nach 
dem neuen Flussdiagramm ausgewählt; oder

7.5.6 Kabeleinführungen für die 
Zündschutzart «d»

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY
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7.5.6 Kompaktheit der Kabel

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

7.5.6 Kompaktheit der Kabel
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Anhang C – Druckprüfung von Kabeln

Prüfung der Kabel nach Anhang C:

• Kabellänge (Prüfling) 0,5 m

• Dichtes Gehäuse mit einem Volumen von 5 l ( 0,2 l)

• Überdruck 0,3 kPa (3 mbar)

• Druckhalbwertszeit von 0,3 kPa auf 0,15 kPa 
mindestens 5 Sekunden 

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY
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7.5.8 Kabel- und Leitungseinführungen für 
die Zündschutzart «nR»

Die Auswahl von Kabel- und Leitungseinführungen für 
schwadensichere Gehäuse muss derart ausgeführt 
sein, dass die Eigenschaften der Zündschutzart des 
Gehäuses erhalten bleiben.

Wenn das verwendete Kabel nicht Teil des Ex-Gerätes 
(Betriebsanleitung) und nicht effektiv gefüllt ist, kann 
es notwendig sein, dass die einzelnen Leiter des 
Kabels abgedichtet werden, um die Eigenschaften des 
Zündschutzart Schwadenschutz «nR» aufrechtzuer-
halten.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY
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8. Installation der Geräte

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

8.2 Kabel- und Leitungssysteme

8.2.1 Vermeidung von Schäden

Werden Kabel an Geräten oder Kabeltrassen befestigt, 
muss der Biegeradius des Kabels den Angaben des 
Kabelherstellers entsprechen, um eine Beschädigung 
des Kabels zu vermeiden. 

Anmerkung

Beim Fehlen von Herstellerangaben ist ein Biegeradius vom 8-fachen 
des Kabeldurchmessers oft ausreichend.
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8.2 Kabel- und Leitungssysteme

8.2.2 Potentialausgleichsverbindungen

Die Potentialausgleichsverbindungen sollten so 
angeordnet sein, dass das Entfernen einer einzelnen 
Verbindung nicht zum Verlust des Potentialausgleichs 
anderer Teile führt. 

Die bevorzugte Anordnung für den Anschluss 
mehrerer Potentialausgleichs-Verbindungen ist die 
Bereitstellung einer Schiene, die es ermöglicht, jeden 
Gegenstand je nach Bedarf mit einem individuellen 
Potentialausgleich zu versehen.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY
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8.2 Kabel- und Leitungssystme

8.2.3 Anschlüsse

8.2.3.1 Allgemein

Werden mehr- und insbesondere feindrähtige Leiter 
verwendet, so sind die Enden gegen eine Trennung 
der Litzen mit Kabelschuhen, Aderendhülsen oder 
durch die Art der Klemme zu schützen.

Die Kriech- und Luftstrecken entsprechend der 
Schutzart des Ex-Gerätes dürfen durch die Art des 
Anschlusses der Leiter an die Klemmen nicht 
verringert werden.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY
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8.2 Kabel und Leitungssysteme

8.3.2.2 Unbenutzte Adern

Das Ende jeder unbenutzten Ader eines Kabels im 
Ex-Bereich muss entweder mit der Erde verbunden 
oder durch für die Schutzart geeignete Abschlüsse 
angemessen isoliert sein.

Die Isolierung durch Klebeband allein ist für alle 
Schutzarten nicht zulässig. 

Eine Isolierung mit Schrumpfschlauch ist innerhalb 
von Ex-e-Gehäusen und Ex-nA-Gehäusen nicht 
zulässig.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY
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8.3.2 Kabel- und Leitungseinführungen (1)

8.3.2.1 Allgemeines

Falls die Kennzeichnung der Bescheinigung für die 
Kabeleinführung ein «X» aufweist, darf diese nur für 
feste Installationen verwendet werden. 

Eine zusätzliche Klemmvorrichtungen ist erforderlich,
um Zugbeanspruchungen nicht auf die Leiteran-
schlüsse (Klemmen) im Inneren der Gehäuse zu 
übertragen.
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8.3  Kabel- und Leitungseinführungen

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

8.3.2 Kabel- und Leitungseinführungen (2)

8.3.2.1 Allgemeines

Die Kabel müssen gerade von der Kabel- bzw. 
Leitungseinführung aus verlegt werden, um seitliche 
Spannungen zu vermeiden, die die Abdichtung des 
Kabels bzw. die IP-Schutzart beeinträchtigen könnten.

Das Klemmen der Kabel soll innerhalb des 10-fachen 
Kabelduchmessers oder 300 mm, je nachdem was die 
kürzere Länge ergibt, vom Ende der Kabeleinführung 
erfolgen.
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8.3 Zugentlastung

max. 90 mm





 9 mm
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8.3.4  Unbenutze Öffnungen
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8.3.4  Unbenutze Öffnungen

Mit Ausnahme von Gehäusen, die nur einen eigen-
sicheren Stromkreis enthalten, müssen unbenutzte 
Eingänge im Gehäuse durch Verschlusselemente 
gemäss der jeweiligen Zündschutzart verschlossen 
werden, wobei die Schutzart IP 54 oder die für den 
Einsatzort erforderliche Schutzart, je nachdem, 
welche höher ist, einzuhalten ist.

Die Verschlusselemente müssen den Anforderungen 
der EN IEC 60079-0 entsprechen und so beschaffen 
sein, dass sie nur mit Hilfe eines Werkzeugs entfernt 
werden können.
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8.8.1 Leiteranschlüsse

Um die Gefahr von Kurzschlüssen zwischen 
benachbarten Leitern in Reihenklemmen zu 
vermeiden, muss die Isolierung jedes Leiters bis zum 
Metall der Klemme erhalten bleiben.
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8.9.3 Installation von Kabeln und 
Leitungen

Anlagen mit eigensicheren Stromkreisen müssen so 
installiert werden, dass deren Eigensicherheit nicht 
durch äussere elektrische oder magnetische Felder 
beeinträchtigt wird, beispielsweise durch nahe 
gelegene Starkstromkabel. 

Das kann beispielsweise durch den Einsatz von 
Schirmung und/oder verdrillte Adern oder durch 
Einhaltung eines angemessenen Abstandes von den 
normalen Installationen erreicht werden.
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8.9.3.2 Kennzeichnung von Ex-i-Kabel

Innerhalb von Mess- und Steuerschränken, 
Schaltanlagen, Verteilern, Ex-Geräten usw. sind 
Kennzeichnungsmassnahmen zu ergreifen, wenn bei 
Vorhandensein eines blauen Neutralleiters die 
Möglichkeit einer Verwechslung zwischen Kabeln 
eigensicherer und nicht eigensicherer Stromkreise 
besteht. 
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